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4555 der Beilagen zu den stenographisehen Protokollen des Bundesrates 

Gesetzesbesehluß des Nationalrates vom 16. Juni 1993 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Kraftfahrgesetz 1967 geändert wi rd (15. KFG

Novelle) 

Änderungen gegenüber dem Gesetzentwurf in 1039 der Beilagen 

Der Nationalrat hat anläßlieh der Beschlußfassung im Gegenstand ge

genüber dem Gesetzentwurf in 1039 der Beil agen zu den Stenographi sehen 
Protokollen des Nationalrates, XVIII. GP, folgende Änderung beschlossen: 

1. In Art. I wird nach Z 26 eingefUgt: 

"26a. § 106 Abs.· 1a lautet: 

"(la) Kinder unter zwölf Jahren. die kleiner als 150 cm 
sind, dürfen mit Kraftwagen und Motordreirädern nicht 

auf unm1~telbar hinter der Windschutzscheibe gelegenen 

Sitzplätzen befördert werden. Dies gilt jedoch nicht 
1. für Omn1busse~ sofern die anderen Sitzplätze 1m Fahr

zeug von Kindern besetzt sind. 
2. für land- und forstwirtschaftllche Zugmaschinen. Mo

torkarren und selbstfahrende Arbeitsmaschinen. 

3. bei der Verwendung von geeigneten. der Größe und dem 
Gewicht der Kinder entsprechenden RUckhalteeinrich~un

gen für Kinder. welche die Gefahren von Körperverlet

zungen bei einem Unfall verringern können." 

ft26b. Nach § 106 Abs. 1a wlr4 eingefU9t: 

"(lb) Der Len~er hat dafUr zu sorgen, daß Kin4er un

ter zwölf Jahren. die kleiner als 150 cm sind,. unbe

schadet des Abs. le, in Personenkraftwagen und Kombi

nati~nskraftwagen auf Sitzen, die mit Sicherheitsgur

ten ausgerüstet sin4, nur befördert werden. wenn dabei 

geei9nete. 4er Gr~ße und dem Gewicht der Kinder ent
sprechende RUckhalteeinrichtungen verwendet werden, 
welche die Gefahr von Körperverletzungen bei einem 
Unfall verringern können. 
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(lc) Abs. 1b gilt nicht 
1. bei besonderer Verkehrslage, die den Nichtgebrauch der 

RUckhalteeinrichtunq 'rechtfertigt: 

2. bei Unmöglichkeit des bestimmungsgemäßen Gebrauches 

wegen schwerster körperlicher Beeinträchtigung des 

Kindes~ 

3. bei der Beförderung in'Einsatzfahrzeugen; 

4. bei der Bef~rderung 1n Fahrzeugen zur entgeltliChen 

Personen1:>efSrderung(Taxi-, Mietwagen-. Gästewagenge-,- . 

werbe) : 

5. bis zum Ablauf des 31. Dezember -1998 bei SchUlertrans

porten gemäß Aba. 6: 
6. bis zum Ablauf des 31. Dezember 1998 bei faktischer 

Unm~glichkeit der Verwendung von geeigneten RUckhalte
einrichtungen wegen der Anzahl der beförderten Kinder 

(Abe. 3). 

(ld) Die Behörde hat auf Antrag festzustellen. daß die im 

Abs. 1c Z 2 angefUhrte schwerste körperliche Beeinträch

tigung vorliegt; § 67 Abs. 2 erster Satz gilt sinngemäß. 

Oie Feststellung hat sich je nach den Ergebnissen des Er

mittlungsverfahrens auf das Vorliegen einer allgemeinen 

Unm~glichkei t' des, bestimmungsgemäl3en Gebrauche:!! einer 

RUckhalteeinrichtung oder' der Unmöglichkeit des bestim
mungsgemäßen Gebrauches bestimmter Ty,pen von RUckhalteein

richtungen zu beziehen. Die Feststellung i:st zu befristen. 

wenn angenommen werden kann, daß die körperliche Beein

träChtigung nicht dauernd in vollem Umfang gegeben sein 

wird. über die Feststellung 1st eine Bestätigung auszu
stellen." 

"26c. § 106 Abs. 3 lautet: 

"(3) Bei der Beförderung von Personen mit Kraftfahrzeu
gen und Anhängern darf# unbescnaäet der Bestimmungen des 

Abs. 2. die bei der Genehmigung festgesetzte gr~J3te zuläs

sige Anzahl der Personen. die mit dem Fahrzeug und der 
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Personen. die auf jeder einzelnen Sitzbank befördert wer-:
den ciUrfen (§ 28 Abs. 3 litc cl, nicht überschritten wer
den. Bei der Berechnung der Anzahl der Personen. die mit 

einem Omnibus oder Omnibusanhänger befördert werden dUr
fen. sind drei Kinder unter 14 Jahren als zwei Personen 
und Kinder unter sechs Jahren nicht zu zählen. Bis zum 

Ablauf des 31. Dezember 1998 sind bei anderen Fahrzeugen 

Kinder unter sechs Jahren nicht und Kinder zwischen sechs 

und 14 Jahren wie folgt zu zählen: 
1. bei der Beförderung auf nicht unmittelbar hinter der 

Windschutzscheibe gelegenen SitZbänken mit zwei Sitz

plätzen zählen drei Kinder als zwei Personen 
2. bei der Beförderung auf nicht unmittelbar hinter der 

Winschutzscheibe ~elegenen Sitzbänken mit drei Sitz

plätzen zählen vier Kinder als drei Personen. 

Unbesehadet des Abs. 6 dUrfen. au~er bei Omnibussen und 

Omnibusanhängern. abqesehen vom Lenker nich~ mehr als acht 

Personen. qleichgUlt1g ob Erwaehsene oder Kinder. beför
dert werden." 

"25d. § 106 Abs. 6 erster Satz lautet: 

'fEis zum Ablauf des 31 .. De:emb'er 1998 dürfen bei SchU

lertransporten mit geschlossenen Personenkraftwagen 

ode~ Kombinationskraftwagen. bei denen bei der Geneh

migung als größte zulässige Anzahl der bef6rQerten 

Personen außer dem Lenker acht Personen festgesetzt 

wurde. unbeschaoet der Be~mmungen des Abs. 3. mehr 

als ach~. jedOCh nicht mehr al~ 14 Schül~r oder zwölf 
SchUler und eine erwachsene Begleitperson befördert 
werden." 

2. Im Art. III Aba. 2 wird der Punkt am Ende der lit. d durch 

einen Strichpunkt ersetzt und angefUgt: 

"e) Art. I Z 26a, Z 26b. Z 26c und Z 26d mit 1. Jänner 1994". 
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